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 Veröffentlicht am 22.08.1977

Norm

WWG §19 Abs2 lite

Rechtssatz

Nur eine kraß gegen den Grundgedanken des Gesetzes verstoßende, wenngleich bei Betrachtung des bloßen

Wortlautes dieser Bestimmung zulässige Aufkündigung des Darlehens könnte als Verstoß gegen die guten Sitten und

damit als nichtige Rechtshandlung angesehen werden.
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